
 
 

Protokollauszug 
aus der 

50. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Fahrland  
vom 20.02.2019 

 
öffentlich 
Top 6.4 Bebauungsplan Nr. 141-5A "Entwicklungsbereich Krampnitz - Eingangsbe-

reich an der Bundesstraße 2" 
Änderung des Geltungsbereichs, Abwägung und Satzungsbeschluss 
 
19/SVV/0050 
zur Kenntnis genommen 

 
Der Ortsvorsteher bringt die Vorlage ein und verliest die Inhalte. 
 
Im Anschluss wird die Beschlussvorlage zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 141-5 „Entwicklungsbereich 

Krampnitz – Uferpark“ ist nach § 9 Absatz 7 BauGB in die Bebauungspläne Nr. 141-5A 
„Entwicklungsbereich Krampnitz – Eingangsbereich an der Bundesstraße 2“ und Nr. 141-
5B „Entwicklungsbereich Krampnitz – Uferpark“ zu ändern (gemäß Anlage 2).  
 

2. Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird über die Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungs-
plan Nr. 141-5A „Entwicklungsbereich Krampnitz – Eingangsbereich an der Bundesstraße 
2“ entschieden (gemäß Anlage 3). 
 

3. Der Bebauungsplan Nr. 141-5A „Entwicklungsbereich Krampnitz – Eingangsbereich an der 
Bundesstraße 2“ wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen, die dazugehörige Be-
gründung wird gebilligt (siehe Anlagen 4 und 5). 
 

 
 
 
 

 


